
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1986/10/13 86/12/0152
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.10.1986

Index

10/13 Amtshaftung Organhaftpflicht Polizeibefugnis-Entschädigung

63/02 Gehaltsgesetz

Norm

GehG 1956 §20;

OrgHG 1967 §1;

Rechtssatz

Ausführungen dahin, dass in der Frage des Ersatzes der Kosten eines Unfallschadens am PKW eines Beamten im

Zusammenhang mit einer Dienstfahrt zu der vom Beamten (Bf) verlangten analogen Anwendung des

Organhaftp ichtG kein Anlass gesehen wird und diese auch nicht im Einklang mit der Rechtsprechung des VwGH

stünde (Hinweis E 17.3.1986, 85/12/0048).
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